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Erwachsene	 aktiv	 180,- €

	 passiv	   60,- €

Erwachsene + 1 Kind		  230,- €

Ehepartner, eingetr. Lebenspartner	 aktiv	 250,- €

	 passiv	 120,- €

Familienbeitrag		  290,- €

Kinder bis 14 Jahre		   	50,- €

Jugendliche bis 18 Jahre	 aktiv		  80,- € 

	 passiv		  40,- €

Schüler:innen / Student:innen / Azubis ab 18 Jahre	 aktiv	 100,- €

	 passiv	  	60,- €

Gastspieler, die mit einem Vollmitglied spielen			   10,- €

(Gebühr kann durch den Vorstand ausgesetzt werden)

Je Gastspieler / 1 Stunde			   10,- €

Arbeitseinsatz/Instantsetzungsumlage	                       		  45,- € 

Erwachsene ab 18 Jahren, jährlich 3 Stunden x 15,- € = 45,- €

 

M I TG L I E D S B E I T RÄG E ab 2026 
 
 

Status

 
 

JahresbeitragArt der Mitgliedschaft

Bei Aufnahme in den Verein innerhalb des ersten Kalenderhalbjahres ist der volle Jahresbeitrag zu entrichten. Erfolgt der Eintritt im zweiten 

Kalenderhalbjahr, wird der Beitrag anteilig für die noch verbleibenden Monate berechnet. Maßgeblich für den altersabhängigen Beitrag ist das 

Alter zum 01.01. des jeweiligen Geschäftsjahres. 

 

Für die Gewährung eines reduzierten Beitrags für Schüler, Studierende und Auszubildende ist jährlich unaufgefordert ein gültiger Nachweis 

vorzulegen.

Gemäß §7 der Satzung kann der Austritt nur zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden. Die Kündigung muss spätestens drei Monate vorher 

schriftlich erfolgen. Die Satzung kann bei der Generalversammlung, der Vereinswebsite oder beim Schriftführer eingesehen werden.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden die Mitgliedsbeiträge ausschließlich im Lastschriftverfahren erhoben. Der Beitragseinzug 

erfolgt im ersten Halbjahr eines jeden Kalenderjahres.

Sofern der Spielbetrieb es zulässt, können Gastspieler gegen Zahlung eines Gastgeldes gemeinsam mit einem ordentlichen Mitglied die 

Tennisanlage nutzen. Über abweichende Beitragsregelungen in Einzelfällen entscheidet der Vorstand.


